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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel
Funktion

Soll Soll
Zweckbestimmung 2008 2007
1000 € 1000 €

Ist
2006
1000 €

119 99
-033

124 01
-033

132 01
-033

Vorbemerkung

Im Kapitel 0814 werden die Einnahmen und Ausgaben, grund der Bestimmungen des NATO-Truppenstatuts und
die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Zusatzvereinbarungen zum NATO-Truppenstatut.

von auslandischen Streitkraften (Entsendestaaten) in
der Bundesrepublik Deutschland entstehen, ausgewie-
sen. Die Aufwendungen entstehen insbesondere auf-

Einigungsvertrages genannten Gebiet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

Vermischte Einnahmen 500 500

Erlauterungen

Insbesondere Erstattungen der auslandischen Streitkrafte, soweit nicht bei anderen
Titeln veranschlagt.

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung 3 000 3 000

Haushaltsvermerk

Zuruckzuzahlende Einnahmebetrage sind von der Einnahme wieder abzu-
setzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden
ist.

Erlauterungen

Hier sind insbesondere veranschlagt:

1.  Entgelte/Erstattungen der Streitkrafte der Entsendestaaten,

1.1 flr aus Mitteln des Schlussfreimachungsprogramms errichtete Bauten,

1.2 flr aus Bundesmitteln errichtete Wohnsiedlungen,

1.3 im Zusammenhang mit sachlichen Verwaltungsausgaben,

2. Einnahmen aus der Mitbenutzung tberlassener Liegenschaften durch Dritte,

3. Zahlungen von Personen oder Dienststellen, die nicht den Streitkraften der
Entsendestaaten angehoren.

Erlése aus der VerauRerung von beweglichen Sachen 100 100

Erlauterungen

Hier werden im Wesentlichen alle der Bundesrepublik Deutschland nach den ver-
traglichen Bestimmungen zustehenden Erlése aus der Verauflerung beweglichen
Eigentums einschl. der Werterstattungen nach § 61 (1) BHO veranschlagt.

Weiterhin werden hier ausgewiesen die Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug der West-
gruppe der Truppen in bzw. aus dem in Artikel 3 des

3376

2889

259
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0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw.
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel Soll Soll Ist
Funktion Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €
Ubrige Einnahmen
153 01 Zinsen von Darlehen 25 25 11
-033
Erlauterungen
Zu Tit. 153 01 und 173 01.
Zinsen und Tilgungsbetrage von Darlehen, die bei Tit. 698 04, 712 03, 821 01,
883 01 und 883 04 gewahrt worden sind.
173 01 Tilgung von Darlehen 65 65 58
-033
Erlauterungen
Siehe Erlauterungen zu Tit. 153 01.
281 01 Sonstige Erstattungen 50 50 -
-033
Erlauterungen
Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen aus Uberzahlungen oder von
Gerichts- und ahnlichen Kosten soweit nicht bei Tit. 119 99 oder Tit. 286 01 veran-
schlagt.
286 01 Einnahmen im Zusammenhang mit der Abgeltung von Schaden 13 000 13 500 12 844
-033
Haushaltsvermerk
Zuruckzuzahlende Einnahmebetrage sind von der Einnahme wieder abzu-
setzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjahren nachgewiesen worden
ist.
Erlauterungen
Hier sind insbesondere veranschlagt:
1. Erstattungen der Streitkrafte der Entsendestaaten, die nach den in der Vorbe-
merkung genannten Vertragen einen bestimmten Vomhundertsatz der von
den deutschen Behérden bei der Abwicklung von Schaden Dritter geleisteten
Zahlungen (einschl. Gerichts- und &hnlicher Kosten) tragen mussen.
2. Erstattungen in Fallen, in denen fir einen Schaden ein anderer mitverantwort-
lich ist (z. B. Mitschuld eines Dritten).
3.  Erstattungen Dritter bei Riickforderung von Vorauszahlungen oder tiberzahlten
Entschadigungen.
4. Zahlungen der Streitkrafte der Entsendestaaten nach den in der Vorbemerkung
genannten Vertragen fir von ihnen verursachte Schaden an Vermdgensge-
genstanden des Bundes.
341 01 Einnahmen im Zusammenhang mit Investitionen 100 100 10
-033
Erlauterungen
Es handelt sich im Wesentlichen um Beitrage Dritter zu gemeinsamen Finanzierun-
gen.
342 01 Zahlungen von Dritten zum Ausgleich von Werterhéhungen an ihren Ver- 250 250 1510

-033 mdgensgegenstanden

Haushaltsvermerk

Zuriickzuzahlende und wieder abzufiihrende Einnahmebetrage sind von
der Einnahme wieder abzusetzen, auch wenn die Einnahme in den Vorjah-
ren nachgewiesen worden ist.
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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel Soll Soll Ist
Funktion Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €
Noch zu Titel 342 01:
Erlauterungen
Zahlungen von Dritten, die insbesondere in Anwendung des Wertausgleichsgesetzes
vom 12. Oktober 1971 (BGBI. | S. 1625) oder aufgrund von Vereinbarungen geleistet
werden. Soweit die Zahlungen nicht dem Bund, sondern den Entsendestaaten zu-
stehen, sind sie von der Einnahme wieder abzusetzen.
381 01 Erstattungen von Bundesbehdérden sowie Leistungen Dritter - - -
-990
Haushaltsvermerk
Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei folgendem
Titel: 698 02.
Erlauterungen
Erstattung von Bundesbehdorden fiir die Abgeltung von Schaden im Zusammenhang
mit dem Aufenthalt auslandischer Streitkrafte.
382 01 Leistungen der Entsendestreitkrafte - - -
-990
Haushaltsvermerk
Ist-Einnahmen sind zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der
Ausgaben bei folgendem Titel: 982 01.
Erlauterungen
Erstattung von Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten und Bewirtschaftungskosten
fur von Dritten flr die Entsenderstreitkrafte angemietete Liegenschaften.
Ausgaben
Haushaltsvermerk
Die Ausgaben sind mit folgenden Titeln gegenseitig deckungsfahig:
Kap. 0814.
Personalausgaben
427 09 Entgelte fur Arbeitskrafte mit befristeten Vertragen, sonstige Beschaftigungs- - - -
-029 entgelte (auch fir Auszubildende) sowie Aufwendungen fiir nebenberuflich
und nebenamtlich Tatige
Erlauterungen
Hier sind die Leistungen fir ehemalige Arbeitskrafte der Westgruppe der Truppen
veranschlagt.
Insbesondere entsprechende Anwendung des Tarifvertrags Soziale Sicherung.
429 02 Leistungen fur ehemalige Arbeitskrafte der Streitkrafte der Entsendestaaten 7 800 8 000 4743

-033
Erlauterungen

1. Leistungen aufgrund der Tarifvertrage zur sozialen Sicherung der ehemaligen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei den Streitkraften der Entsendestaaten
vom 31. August 1971 (vgl. MinBIWF (F) 1971 S. 670) und vom 10. April 1974
(Berlin).

2. Leistungen fur ehemalige Beschaftigte in Berlin soweit der Bund rechtlich
verpflichtet ist.
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0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw.
Abzug von auslandischen Streitkraften

Soll Soll Ist
Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €

Titel
Funktion

Séchliche Verwaltungsausgaben

517 01 Bewirtschaftung der Grundstiicke, Gebaude und Raume 7 500 8 000 6 791
-033

Erlauterungen

Hier sind die im Zusammenhang mit der Stationierung von Streitkraften der Entsen-
destaaten stehenden Ausgaben, insbesondere Kosten fiir Grundsteuern und andere
Abgaben, der Abfallbeseitigung, der Versorgung und Entsorgung, Kosten im Zusam-
menhang mit der Priifung von Behaltern zur Lagerung wassergefahrdender Fllssig-
keiten, Untersuchungsgebiihren sowie sonstige Bewirtschaftungskosten veranschlagt.

518 01 Mieten und Pachten 4 500 - -
-061

Verpflichtungsermachtigung............occveeiieiiii e 9 000 T€
davon fallig:
im Haushaltsjahr 2009 biS ZU...........cccoeiiiiiiiiiiieeeeece 3000 T€
im Haushaltsjahr 2010 biS ZU.........cooociiiiiiiiiieeeeeeee e 3000 T€
im Haushaltsjahr 2011 biS ZU........ccceeiiiiiiieee, 3 000 T€

519 01 Unterhaltung der Grundstiicke und baulichen Anlagen 800 800 450
-033

Erlauterungen

Unterhaltung von Grundstiicken und baulichen Anlagen sowie Gelandebetreuung
(insbesondere Erosionsschutz) einschliefllich MalBnahmen an Gewassern, soweit
aus Mitteln der Streitkrafte der Entsendestaaten keine oder keine ausreichenden
Zahlungen geleistet werden. In Betracht kommen auch Aufwendungen fiir Maf3nah-
men, zu deren Durchfiihrung der Bund als Eigentimer unabhangig von einer Ver-
pflichtung der Streitkrafte der Entsendestaaten verpflichtet ist, soweit diese Aufwen-
dungen nicht bei Tit. 711 01 oder Tit. 883 01 veranschlagt sind.

526 01 Gerichts- und ahnliche Kosten 50 50 21
-033

Erlauterungen

Gerichts- und ahnliche Kosten, soweit sie nicht zu Lasten der entsprechenden
Ausgabeart gehen.

532 01 Leistungen im Zusammenhang mit der Uberlassung von Sachen zur Benut- 1 500 12 000 5814
-033 zung an die Streitkrafte der Entsendestaaten, soweit nicht bei Tit. 517 01,
518 01 oder Tit. 519 01 veranschlagt

Erlauterungen

Bei der Uberlassung von Sachen an die Streitkrafte der Entsendestaaten ist die
Abgeltung von Nutzungsleistungen, Nebenleistungen usw. aus Ausgaben des
Bundeshaushalts erforderlich, sofern aus Mitteln der Streitkrafte der Entsendestaaten
keine oder keine ausreichenden Zahlungen geleistet werden. Es kommen insbeson-
dere Zahlungen von Entschadigungen nach den Zwangsleistungsgesetzen, von
Nutzungsentgelten einschlieBlich Gebiihren fiir die Benutzung ziviler Flugplatze und
damit zusammenhangenden Leistungen und Aufwendungen in Betracht; ferner sind
Zahlungen im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Benutzung von Liegenschaften
durch die Streitkrafte der Entsendestaaten (Art. 63 des Zusatzabkommens zum
NATO-Truppenstatut und Art. 9 des Ergdnzungsabkommens zum HQ-Protokoll) zu
leisten sowie Entschadigungen nach § 20 des Wertausgleichsgesetzes vom
12. Oktober 1971 (BGBI. | S. 1625).

Weniger durch Wegfall der Start- und Landegebiihren fiir den Flughafen Frank-
furt/Main sowie durch Verlagerung der Ausgaben fiir Mieten und Pachten zum
Tit. 518 01.
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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814
Abzug von auslandischen Streitkraften
Soll Soll Ist

Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €

Titel
Funktion

547 01 Nicht aufteilbare sachliche Verwaltungsausgaben 10 10 -
-033

Erlauterungen

Hier sind die im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Streitkrafte der Entsende-
staaten stehenden Ausgaben veranschlagt, die aus rechtlichen oder sonstigen
Grinden unabweisbar von der Bundesrepublik Deutschland Gbernommen werden
mussen und einem anderen Titel dieses Kapitels nicht zugeordnet werden kénnen,
insbesondere Ausgaben in Verbindung mit dem Abzug der alliierten Streitkrafte aus
Berlin.

Zuweisungen und Zuschiisse (ohne Investitionen)

632 01 Erstattung von Personal- und Sachausgaben an die Lander 600 1500 396
-033

Erlauterungen

Aufgrund der Verwaltungsabkommen vom 23. Marz 1953 (MinBIFin S. 763) und
vom 5. Juli 1955 fiir Berlin (MinBIFin S. 562) in Verbindung mit den Richtlinien Giber
pauschale Zuschiisse des Bundes zu den laufenden personlichen oder sachlichen
Aufwendungen der Behoérden der Verteidigungslastenverwaltung vom 6. Dezember
1976 (MinBIFin 1977 S. 9) hat der Bund den Landern bis zu 50 Prozent ihrer Perso-
nal- und Sachausgaben zu erstatten, soweit die Aufgaben noch von den Landern
wahrgenommen werden.

671 01 Aufwendungen fir Besucherfahrten zu Grabern und Gedenkstatten 25 25 -
-033

Erlauterungen

Kosten fiir Fahrten mit der Deutschen Bundesbahn nach
1. dem deutsch-franzésischen Abkommen vom 23. Oktober 1954 (Bundesanzei-
ger Nr. 105 vom 4. Juni 1957),

2. dem deutsch-belgischen Vertrag vom 24. September 1956 (BGBI. 1958 ||
S. 263),

3. dem deutsch-niederlandischen Abkommen vom 8. April 1960 (BGBI. 1963 II
S. 461 und 648),

4.  nach der deutsch-luxemburgischen Vereinbarung vom 28. Februar 1967.

698 01 Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schutzbereichgesetz, dem 50 50 27
-330 Luftverkehrsgesetz, dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm usw.

Erlauterungen

Hier sind insbesondere Kosten fiir SchallschutzmaBnahmen an Gebauden in
Randgemeinden des Truppenlbungsplatzes Grafenwdhr im Rahmen eines Pilotpro-
jektes veranschlagt.

698 02 Abgeltung von Schaden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt auslandi- 18 000 18 000 16 439
-033 scher Streitkrafte
Haushaltsvermerk

Mehrausgaben diirfen bis zur Héhe der Mehreinnahmen bei folgendem
Titel geleistet werden: 381 01.

Erlauterungen

1. Abgeltung von Schaden Dritter in den westlichen Bundeslandern und nach
dem 2. Oktober 1990 in Berlin und im Beitrittsgebiet

1.1 die nach MaRgabe der in der Vorbemerkung genannten internationalen Ver-
trage usw. durch deutsche Behdérden abzuwickeln und von den Streitkraften
der Entsendestaaten in der Regel in Hohe von 75 Prozent zu erstatten sind
(vgl. Tit. 286 01).

1.2 wenn der Bund rechtlich verantwortlich ist.
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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw.
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel
Funktion

Zweckbestimmung

Soll
2008
1000 €

Soll Ist
2007 2006
1000 € 1000 €

Noch zu Titel 698 02:

698 04
-033

698 05
-029

711 01
-033

71203
-033

2. Im Zusammenhang mit den in der Vorbemerkung genannten internationalen
Vertradgen und Vereinbarungen kdnnen sich Falle ergeben, die unter Beruick-
sichtigung aller Umstande die Zahlung eines angemessenen Ausgleichs ohne
Anerkennung einer Rechtsverpflichtung unabweisbar machen.

Die Harteausgleichszahlungen nach den Erlduterungen zu Tit. 698 04 bleiben unbe-
rahrt.

Ausgleich von Besatzungsschaden

Erlduterungen

Aufwendungen fir Schaden in den westlichen Bundeslandern und vor dem 3. Oktober
1990 in Berlin soweit die Bundesrepublik Deutschland nach MalRgabe der Vorschriften
des Gesetzes Uber die Abgeltung von Besatzungsschaden vom 1. Dezember 1955
(BGBI. 1 S. 734), des Art. 2 des Gesetzes vom 3. Januar 1994 zu dem Ubereinkom-
men vom 25. September 1990 zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin
(BGBI. 1l S. 26) oder aufgrund von Verwaltungsvorschriften verpflichtet ist.

Abgeltung von Schaden im Zusammenhang mit dem Aufenthalt und Abzug
der Westgruppe der Truppen

Erlauterungen

Kosten fiir die Abgeltung von Belegungs- und sonstigen Schaden nach Artikel 23
und 24 des Aufenthalts- und des Abzugsvertrages zwischen der UdSSR und der
Bundesrepublik Deutschland vom 12. Oktober 1990 (BGBI. Il 1991 S. 256) und
Ausgaben fir die Bearbeitung und Abgeltung von Schaden, die vor dem 3. Oktober
1990 entstanden sind (Altrenten, Rentenerh6hungen und einmalige Zahlungen sowie
Ausgleich von Belegungsschaden nach MaRgabe von Verwaltungsrichtlinien des
Bundesministeriums der Finanzen).

Ausgaben fiir Investitionen

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Erlauterungen

U. a. Kosten der Entmunitionierung und der Beseitigung von Brand- und Gebaude-
schaden, soweit nicht bei Tit. 712 03 oder Tit. 883 01 veranschlagt.

BaumaRnahmen im Inland, insbesondere Errichtung von Ersatzbauten fur
die Streitkrafte der Entsendestaaten zum Zweck der Freigabe oder Verle-
gung von militarischen Anlagen

Haushaltsvermerk

Erstattungs- und Riickzahlungsbetrage aus dem Bundeshaushalt flieRen
den Ausgaben zu.

Erlauterungen

1600 1700 1390

1300 1800 730

500 500 53

8 000 14 000 9038

Gesamt-

Mehrjahrige MaBnahmen aus(geasben

) S
(davon neue Mal3nahmen in Fettdruck) Bundes 2006
1000 € 1000 €

Verausgabt
bi

Bewilligt
2007

1000 €

Nach-
richtlich
Leistungen

Nach 2007
Ubertra-
gene Aus-

Vorbe-
Veran- halten
schlagt fur L
gabenreste 2008 2009 ff Dritter

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € |Prozent

1 2 3

4

5 6 7 8 9

1. Verlegung der US-Air-Base Frankfurt/M.
nach Ramstein und Spangdahlem (Ersatz-
baumalnahmen).........ccccoeiiiiiiiiniiinen.

2. Gielen, Truppenibungsplatz "Hohe War-
te" - Sanierung der ehemaligen Miilldepo-

71273 51294

5962 3000

12 025

1975

- 7 500 - - -

- 500 - - -
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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel
Funktion

Zweckbestimmung

Soll
2008
1000 €

Soll
2007
1000 €

Ist
2006

1000 €

Noch zu Titel 712 03:

821 01
-033

883 01
-033

Mehrjahrige MaBnahmen
(davon neue MalRnahmen in Fettdruck)

Gesamt-
ausgaben
des
Bundes

1000 €

Verausgabt
bis
2006
1000 €

Bewilligt
2007

1000 €

Nach 2007
Gbertra-
gene Aus-
gabenreste

1000 €

Veran-
schlagt
2008

1000 €

Vorbe-
halten
fur
2009 ff

Nach-
richtlich
Leistungen
Dritter

1000 €

1000 €

Prozent

1

2

3

4

5

8

9

3. Hamburg, Harvestehuder Weg 30 a/35 c,
Verlegung der den britischen Streitkraften
Uberlassenen Wohneinheiten..................

1716 1716 -

ZUSAMMEN.....oviiiieeeieiiieeeeeeeeeeteee e e e e e eeae e 78 951 56 010 14 000

Geben die Streitkrafte der Entsendestaaten Liegenschaften gegen Bereitstellung
von Ersatzliegenschaften frei, so kann es, soweit nicht andere Mittel in Betracht
kommen, notwendig werden, Ausgaben des Bundeshaushalts zur Verfiigung zu
stellen. Aus den Ausgaben dieses Titels werden auch, falls nicht andere Mittel in
Betracht kommen, etwaige Grunderwerbskosten, AufschlieRungskosten sowie Ent-
eignungsentschadigungen einschliellich der Kosten fiir Folgemafinahmen und ge-
setzliche Nebenentschadigungen sowie die Kosten fiir Umzlge in die freigegebenen
Gebaude gezahlt.

Weniger durch Abschluss der Verlegung von US-Luftwaffenstiitzpunkten.

Erwerb von Grundstiicken

Erlauterungen

Grunderwerbs- und Nebenkosten, Entschadigungen fiir den Entzug von Rechten,
Enteignungsentschadigungen und gesetzliche Nebenentschadigungen sowie Kosten
aus Folgemafinahmen sind bei diesem Titel veranschlagt, soweit sie nicht zu Lasten
eines anderen Titels dieses Kapitels zu leisten sind. Die Ausgaben entstehen im
Wesentlichen durch den Erwerb von Grundstiicken

1. fir Zwecke der Streitkrafte der Entsendestaaten,

2. in Anwendung des dritten Abschnitts des Wertausgleichsgesetzes vom
12. Oktober 1971 (BGBI. | S. 1625) oder aufgrund von Vereinbarungen, die
vor dem Inkrafttreten des Wertausgleichsgesetzes abgeschlossen wurden.

Bei der Beschaffung von Liegenschaften nach dem Landbeschaffungsgesetz vom
23. Februar 1957 (BGBI. | S. 134) kommen insbesondere in Betracht:

Barvergltungen, Entschadigungen oder Aufwendungen fiir Ersatzland,
Entschadigungen und Beitrage fir Folgemalinahmen,
Ausgleichsbetrage nach § 65 des Landbeschaffungsgesetzes,

sonstige gesetzliche Nebenleistungen,

a ko bdh ==

sonstige Kosten (z. B. Notariats- und Maklergebiihren).

Aufwendungen fiir Verkehrs-, Fernmelde-, Versorgungs-, Entsorgungs-
und Folgeeinrichtungen sowie Malnahmen zur Absicherung von militari-
schen Anlagen

Haushaltsvermerk

Erstattungs- und Riickzahlungsbetrdge aus dem Bundeshaushalt flieRen
den Ausgaben zu.

Erlauterungen

Ausgaben insbesondere flr

1. die Durchfiihrung von MaRnahmen aufgrund der §§ 4 - 6 des Landbeschaf-
fungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (BGBI. | S. 134) sowie des § 7 des
Schutzbereichgesetzes vom 7. Dezember 1956 (BGBI. | S. 899) und

2. die bauliche Absicherung von Truppenulbungsplatzen, SchieRanlagen, Muni-
tionslagern, Treibstofflagern usw.

Hieraus kénnen auch Darlehen und Zuschusse aufgrund besonderer Richtlinien fir
AufschlieBungsmafinahmen und Folgeeinrichtungen gewahrt werden.

500

500

500

500

571

-11
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0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw.
Abzug von auslandischen Streitkraften

Soll Soll Ist
Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €

Titel
Funktion

883 02 ErschlieBungsbeitrage 500 500 293
-033

Erlauterungen

Es werden die auf Grundstlcke des Verwaltungsgrundvermégens der Bundesfinanz-
verwaltung (den Streitkraften der Entsendestaaten lberlassene Liegenschaften)
entfallenden einmaligen Abgaben nachgewiesen, insbesondere fiir

ErschlieBungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 (z. B. Verkehrsanlagen) und

2. andere Anlagen im Sinne des § 127 Abs. 4 (z. B. Ver- und Entsorgungsanla-
gen) des Baugesetzbuches (BGBI. |1 1986 S. 2253), soweit diese Betrage nicht
im Zusammenhang mit BaumaRnahmen bei den Bauausgaben zu veranschla-
gen sind.

883 04 Aufwendungen fiir den verstarkten Ausbau oder den Bau von Stral3en, 500 500 -
-033 Wegen und Briicken im Zusammenhang mit dem besonderen Kraftfahr-
zeugverkehr der Streitkrafte der Entsendestaaten

Erlauterungen

Nach Art. 57 Abs. 4 b des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut ist mit den
Streitkraften der Entsendestaaten ein dem uberschweren Kraftfahrzeugverkehr
dienendes StralRennetz zu vereinbaren. Flhrt die Einbeziehung vorhandener oder
neuer Strafl’en in das Stralennetz zu Mehraufwendungen (Baukosten oder erhéhter
Unterhaltsaufwand der Strale) des Baulasttragers, so hat er unter der Voraussetzung
des Art. 23 des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut und zu den Zusatzvereinbarun-
gen vom 18. August 1961 gegenuiber dem Bund Anspruch auf Erstattung. Die Aus-
gaben stehen auch flr den verstarkten Ausbau oder Bau von Stralen usw. zur
Verfiigung, wenn sich diese BaumafRnahmen wegen des besonderen Verkehrs
durch Kraftfahrzeuge der Streitkrafte der Entsendestaaten als notwendig oder wirt-
schaftlich sinnvoll erweisen.

896 01 Restwertentschadigungen fur Investitionen der Streitkrafte der Entsende- 34 000 32 000 34 243
-033 staaten in von ihnen benutzten Liegenschaften

Verpflichtungsermachtigung...........oocceeiiiiiiniiiiiee e 20 000 T€
davon fallig:
im Haushaltsjahr 2009 biS ZU...........ccceeeiiiiiii e 10 000 T€
im Haushaltsjahr 2011 biS ZU.......cccvveeiiiiii 10 000 T€

Erlauterungen

Bei Freigabe von Liegenschaften oder anderen Vermogenswerten wird im Einzelfall
vereinbart, in welcher Hohe etwa noch vorhandene Restwerte der mit Mitteln der
Entsendestaaten vorgenommenen Investitionen abzugelten sind (Art. 52 des Zusatz-
abkommens zum NATO-Truppenstatut, Art. 9 Abs. 4 des Ergdnzungsabkommens
zum HQ-Protokoll u. a.). Die Restwertentschadigung umfasst auch die Zahlungen
fur aus Mitteln der Entsendestaaten beschaffte Ausristungsgegenstande und Vor-
rate, wenn sie vereinbarungsgemaf auf einer solchen Liegenschaft zuriickbleiben
sollen.

Besondere Finanzierungsausgaben

982 01 Zahlung von Mieten, Pachten, Nutzungsentgelten und Bewirtschaftungs- - - -
-990 kosten an Dritte fur Liegenschaften, die fir die Entsendestreitkrafte ange-
mietet wurden

Haushaltsvermerk

Ausgaben diirfen bis zur Héhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei
folgendem Titel geleistet werden: 382 01.

Dies gilt auch fir zu erwartende Einnahmen. Falls Ausgaben aufgrund zu
erwartender Einnahmen geleistet wurden und diese Einnahmen im laufen-
den Haushaltsjahr nicht eingehen, diirfen diese Einnahmen, soweit sie in
den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nicht mehr zur Leistung von
Ausgaben verwendet werden.
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Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. 0814
Abzug von auslandischen Streitkraften

Titel Soll Soll Ist
Funktion Zweckbestimmung 2008 2007 2006
1000 € 1000 € 1000 €
Abschluss des Kapitels 0814
Einnahmen
Steuern und steuerahnliche Abgaben............ccccoieiiiiiiei e
VerwaltungseinNanmen.............ooieiiiciiiiee et 3600 3600
Ubrige EiNNANMEN..........ooieieieeee et 13 490 13 990
GesamteinNaMEeN..........cooiiii e 17 090 17 590
Ausgaben
Personalausgaben...........c.oooiiiiiiiii e 7 800 8 000
Sachliche Verwaltungsausgaben.............ccoviiiiiiiiiiiiiiie e 14 360 20 860
Militdrische Beschaffungen, Anlagen USW...........ccocceeeiiiiiiniiee e
SchuldendiEnst........oooiiiii e
Zuweisungen und Zuschusse (ohne Investitionen)...........cccoccvvivieeinneeen. 21575 23 075
Ausgaben fur Investitionen............ccoovviiiiii 44 500 48 500
Besondere Finanzierungsausgaben............cccoccviiiiiiiiiiiiniiec e - -
GESaAMIAUSTADEN. .......eiiiieiiiiii e 88 235 100 435
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	Einzelplan 08
	0814 Lasten im Zusammenhang mit dem Aufenthalt bzw. Abzug von ausländischen Streitkräften
	Vorbemerkung
	Einnahmen
	Verwaltungseinnahmen
	119 99
	124 01
	132 01

	Übrige Einnahmen
	153 01
	173 01
	281 01
	286 01
	341 01
	342 01
	381 01
	382 01


	Ausgaben
	Haushaltsvermerk
	Personalausgaben
	427 09
	429 02

	Sächliche Verwaltungsausgaben
	517 01
	518 01
	519 01
	526 01
	532 01
	547 01

	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)
	632 01
	671 01
	698 01
	698 02
	698 04
	698 05

	Ausgaben für Investitionen
	711 01
	712 03
	821 01
	883 01
	883 02
	883 04
	896 01

	Besondere Finanzierungsausgaben
	982 01


	Abschluss des Kapitels 0814



